STADTGEMEINDE BISCHOFSHOFEN

P R O T O K O L L

über die dringliche Sitzung der Gemeindevertretung der Stadtgemeinde Bischofshofen am Montag, dem 18. August 2003, im großen Sitzungssaal des Rathauses.

Beginn: 18.00 Uhr







Ende: 19.30 Uhr 

Die Einladung zu dieser Sitzung erfolgte mittels Kurrende am 12.08.2003. 

Von den Mandataren waren anwesend:

Bgm. Jakob ROHRMOSER

Vbgm. Lorenz WERAN-RIEGER

Vbgm. Rudolf BARKMANN

StR Titus PFUNER 

StR Karolina ALTMANN

StR Mag. Rudolf LANZENBERGER 

StR Franz ROSKER

StR Barbara SALLER 

StR Karl ENENGL 

GV Ursula PFISTERER

GV Kurt HABE

GV Anna FLEISSNER

GV Johann SCHREMPF 

GV Helmut AMERING

GV Hannes KEHRER 

GV Josef SCHNELL

GV Richard MITTERSTIELER

GV Friedrich WINDBICHLER

GV Josef KREUZBERGER 

GV Mathilde SCHMIDL

Vorsitzender:

Bgm. Jakob ROHRMOSER

Entschuldigt waren:

GV Wolfgang KUCHLING 

GV Rosemarie SCHARLER 

GV Ing. Wolfgang BERGMÜLLER

GV Harald STEYRER

GV Evelyne BAIER-FUCHS 

Schriftführer:

AD Mag. Dr. Andreas SIMBRUNNER, LL.M.

VB Dagmar POSTL

TAGESORDNUNG

1)
Diskussion und Genehmigung des Protokolls der Gemeindevertretungssitzung vom 24.06.2003

2)
Bauvorhaben „Kreisverkehr Nord“ – Beratung und Beschlussfassung

3)
Bauvorhaben Fußgängersteg über Bahnhofsvorplatz
a) Anbringung Logo von Pilkington Austria GesmbH und
b) Logo „Bischofshofen – die Stadt mit Schwung“
Beratung und Beschlussfassung


4)
Freiwillige Feuerwehr: Ermächtigung für die Ausschreibung über den Ankauf eines Rüstlöschfahrzeuges – Beratung und Beschlussfassung

5)
Allfälliges
Verlauf der Sitzung

Der Vorsitzende begrüßt die erschienenen Mitglieder der Gemeindevertretung. Er stellt fest, dass die Tagesordnung jedem Mandatar zugestellt und auch an der Amtstafel zeitgerecht kundgemacht wurde. Da mehr als 2/3 der Mandatare anwesend sind, ist die Beschlussfähigkeit gegeben.

Bgm. ROHRMOSER ersucht um Erweiterung der Tagesordnung um den Punkt „Eröffnung Bahnhof, Bahnhofvorplatz. Ortskernumfahrung, Salzachsteg – Beratung und Beschlussfassung“ (Beitrag der Gemeinde zu den Eröffnungsfeierlichkeiten am nunmehr 17.10.2003). Gegen die erweiterte Tagesordnung werden keine Einwende erhoben

Bgm. ROHRMOSER eröffnet nun die Fragestunde für die Gemeindebürger. 

· DI Troppmann möchte wissen, ob das Bauvorhaben Kreisverkehr Nord die Bodenlehenstraße (Sanierung Kanal und Straße) inkludiert, was von Bgm. Rohrmoser verneint wird. Weiters erklärt Herr DI Troppmann, dass laut seiner Information die Ausschreibung interne Gemeindeangelegenheit sei und daher bis jetzt noch nicht auf die Tagesordnung gekommen sei. Bgm. Rohrmoser klärt auf, dass der Kanal BA 14 (welcher u.a. auch die Bodenlehenstraße umfasst) anlässlich der letzten GV-Sitzung am 24.06.2003 beschlossen wurde und der Baubeginn noch heuer stattfindet.
Da keine weiteren Anfragen an die Gemeindevertretung gerichtet werden, geht der Vorsitzende zur Tagesordnung über.

1)
Diskussion und Genehmigung des Protokolls der Gemeindevertretungssitzung vom 24.06.2003

Bgm. ROHRMOSER stellt das Protokoll zur Diskussion. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Beschluss: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

2) Bauvorhaben Kreisverkehr Nord: Vergabe der Arbeiten; Beratung und Beschlussfassung

Bgm. ROHRMOSER verweist auf den folgenden 

Amtsbericht
Die Arbeiten für das Bauvorhaben Ortskernumfahrung Bischofshofen, Kreisverkehr Nord, wurden vom Planungsbüro BAUCON, 5700 Zell/See, ausgeschrieben und ergab die Anbotseröffnung nachstehendes Ergebnis:

	
	                                      Firma
	Summe der Anbote

(Preise netto)

	1
	Alpine-Mayreder, Saalfelden
	€ 138.606,49

	2
	Mörtinger Grohmann
	€ 166.138,96

	3
	Swietelsky, St. Johann/Pg.
	€ 179.418,33

	4
	Strabag, St. Johann/Pg.
	€ 229.646,99


Es ergeht nachstehender

Amtsbericht 

Die Gemeindevertretung möge beraten und die Arbeiten für das Bauvorhaben „Kreisverkehr Nord", vorbehaltlich der Prüfung der Anbote durch das Büro BAUCON, an den Bestbieter, Firma Alpine-Mayreder, 5760 Saalfelden, zum Preis von € 138.606,49 netto vergeben.

Die Bedeckung der Kosten ist unter der Stelle 5/6124/0023 vorgesehen.

GV KEHRER: Der Unterschied bei den Anbotspreisen zwischen 1. und 4. Bieter sind ernorm, er möchte gerne wissen, woraus sich diese Preisunterschiede ableiten lassen. Er hat trotz Nachfrage bei BAL Ing. Lienbacher bis heute keine befriedigende Antwort erhalten. Er möchte daher gleichzeitig wiederholt ersuchen, dass zukünftig in den Amtsberichten genauest auf solche Preisdifferenzen eingegangen wird. 

Bgm. ROHRMOSER berichtet, dass die Preise von der Fa. Baucon bereits geprüft wurden und korrekt sind. StR ROSKER weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in der Baubranche bei fast allen Ausschreibungen große Preisunterschiede üblich sind.

Vbgm. WERAN-RIEGER würde interessieren, warum in der letzten Stadtratssitzung bei der Anbotsumme der Fa. Alpine-Meyreder von € 91.000,00 ausgegangen wurde, wobei dieser Betrag sich jetzt auf € 138.000,00 erhöht hat. Die allgemeine Auskunft von Ing. Lienbacher in Vorgesprächen, dass sich einerseits das Auftragsvolumen vergrößert hätte und andererseits die Preise gegenüber 2000 gestiegen seien, ist ihm zu wenig. Er hätte gerne eine genauere Aufstellung der Preissteigerung von fast 1/3 der ursprünglichen Summe. AD Dr. Simbrunner verspricht, um eine Detaillierung besorgt zu sein.

StR Mag. LANZENBERGER: Aufgrund eingehender Gespräche im Vorfeld ergeben sich die Preissteigerungen gegenüber der ursprünglichen Berechnung laut seinem Kenntnisstand aus der Verwendung hochwertigerer Materialen, der zusätzlichen Errichtung eines Parkplatzes und weiterer Entwässerungsarbeiten sowie der allgemeinen Teuerung.

StR ENENGL weist darauf hin, dass das Wassernetz der ÖBB genau durch den zu errichtenden Kreisverkehr Nord geht und dass dieser Punkt noch vor Baubeginn mit den ÖBB abgeklärt werden sollte.

Vbgm. WERAN-RIEGER hält abschließend fest, dass seine Fraktion jetzt sicher nicht das Projekt verhindern und somit die Fertigstellung der Ortskernumfahrung gefährden will, dass jedoch eine Verteuerung um fast € 48.000,00 ohne genaue Aufstellung, aus welcher eine schlüssige Aufteilung der Verteuerung hervorgeht, normalerweise nicht akzeptiert. wird.

Vbgm. BARKMANN ersucht anknüpfend AD Dr. Simbrunner noch einmal, einen genauen Überblick auf die umstrittene Preissteigerung nachzuliefern.

(Änderung laut GV-Protokoll vom 09.09.2003):

Für seine Fraktion sei es wichtig, dass die Mehrkosten nicht darauf zurückzuführen seien, dass auf Antrag der SPÖ damals der TO-Punkt abgesetzt worden sei, sondern ausschließlich auf Mengenerhöhungen und Sonstiges.

Bgm. ROHRMOSER lässt nunmehr gemäß Amtsantrag abstimmen, die Arbeiten für das Bauvorhaben „Kreisverkehr Nord“ an den Bestbieter, Firma Alpine-Mayreder, 5760 Saalfelden, zum Preis von € 138.606,49 netto zu vergeben.
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen

	3) Bauvorhaben Fußgängersteg über den Bahnhofsvorplatz
a) Anbringung Logo von Pilkington Austria GesmbH
b) Logo „Bischofshofen – die Stadt mit Schwung“
Beratung und Beschlussfassung


Bgm. ROHRMOSER verweist auf den nachfolgenden

Amtsbericht
Im Zuge der Ausführung des Bauvorhabens „Fußgängersteg über Bahnhofvorplatz“ besteht die Möglichkeit, jeweils an den fahrbahnseitig ausgerichteten Glasflächen Logos anzubringen.

Der Glashersteller, Pilkington Austria GesmbH., Werk Mitterberghütten, würde für die Anbringung von 2 Logos einen Kostenbeitrag von € 10.000,-- leisten (50 % des Warenwertes).

Die Logos würden im Scheibenzwischenraum der Gläser angebracht, sodass es keine Gefahr des Vandalismus gibt. 

Die Logos sollen jeweils zentral auf einer Scheibe über der Fahrbahn positioniert werden und in Fahrtrichtung lesbar sein. Der Schriftzug soll eine Länge von ca. 1,0 m haben, die Logos würden proportional angepasst.

Für die Gemeinde besteht weiters die Möglichkeit, in der gleichen Größe und gleichen Technik über den Gegenfahrbahnen das Bischofshofner Stadtlogo mit dem Text “Stadt mit Schwung” anzubringen.

Die Kosten hiefür belaufen sich pro Logo auf € 562,50 ohne MWSt.
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Es ergeht nachstehender

Amtsbericht
Die Gemeindevertretung möge beraten und beschließen, ob

· seitens des Glasherstellers  Pilkington Austria, Werk Bischofshofen, 2 Logos oberhalb der ahrbahnen bei den Glasflächen des Fußgängersteges angebracht werden sollen. Die Firma Pilkington würde hiefür einen Kostenbeitrag von € 10.000,-- leisten (50 % des Warenwertes). Die Anbringung der Logos wird vorläufig für 10 Jahre genehmigt. Nach Ablauf dieser Frist sind neuerliche Verhandlungen durchzuführen.

· die Gemeinde oberhalb der Gegenfahrbahnen das Bischofshofner Stadtlogo mit dem Text “Stadt mit Schwung” bei den Glasflächen des Fußgängersteges anbringen soll. Die Kosten hiefür belaufen sich pro Logo auf € 562,50 ohne MWSt.
Bgm. ROHRMOSER führt aus, dass die Fa. Pilkington an die Gemeinde mit dem Angebot herangetreten ist, gegen Anbringung ihres Firmenlogos am Steg 50% des gesamten Warenwertes zu übernehmen. Auf Vorschlag von GV Kehrer wurde dann auch geplant, zusätzlich das Gemeindelogo anzubringen. Die stattgefundenen Vorgespräche führten schlussendlich zu der im Amtsantrag vorgeschlagenen Vereinbarung.

Vbgm. WERAN-RIEGER hält fest, dass sich bei den Vorgesprächen alle Fraktionen lobenswert eingebracht haben, dass die Fa. Pilkington mit diesem Angebot der Gemeinde sehr entgegenkommt, auch im Bezug auf die Kosten für das Stadtlogo. Im Amtsantrag ist jedoch z.B. die weitere Vorgangsweise bei erfolgloser Verhandlungsführung nach 10 Jahren nicht erwähnt. In diesem Zusammenhang schlägt er vor, in den Amtsantrag aufzunehmen, dass die Entfernung der Gläser inkl. Arbeitsleistung kostenlos seitens der Fa. Pilkington erfolgt.

Laut StR Mag. LANZENBERGER ist im Amtsantrag ebenfalls nicht enthalten, dass im Falle einer zwischenzeitlichen Firmenauflösung bzw. Umbenennung der Austausch der Logos bzw. neutralen Gläser ebenso unentgeltlich erfolgen muss. Außerdem ist er der Meinung, dass das Stadtlogo auf einer öffentlichen Fläche ohne Gemeindewappen angebracht werden sollte bzw. das gesamte Logo größer als 1,0 m sein sollte, da es sonst am Übergang in ca. 5,0 m Höhe kaum erkennbar und daher nicht sehr werbewirksam ist. Sollte es technisch machbar sein, wäre eine Folie über zwei Scheiben bzw. über die maximal machbare Länge empfehlenswert.

GV SCHNELL gibt zu Bedenken, dass größere Logos vom Straßenverkehr ablenken könnten. Er möchte aber auch wissen, ob die Möglichkeit zur Anbringung eines Logos auch anderen Firmen angeboten wurde. Bgm. ROHRMOSER klärt auf, dass Pilkington als Glas-Zulieferfirma von sich aus dieses Angebot unterbreitet hat und nicht gedacht ist, den Steg als Werbfläche zu verwenden.

GV KEHRER kann sich dem Vorschlag, auf das Gemeindewappen zu verzichten, anschließen, glaubt jedoch, dass durch die Höhe der Glastafeln (0,80 cm) auch die Größe des Logos beschränkt ist.

Vbgm. WERAN-RIEGER geht teilweise mit StR Mag. Lanzenberger konform, und zwar insofern, als das Logo so groß wie möglich sein sollte, am Gemeindewappen selbst möchte er jedoch auf alle Fälle festhalten.

Vbgm. BARKMANN wirft die Frage auf, wie die voraussichtlich nunmehr doppelten Kosten des Stadtlogos bedeckt sind. Laut StR Mag. LANZENBERGER sollte dieser Betrag nach Rücksprache mit BAL Ing. Lienbacher in die Umfahrungskosten eingegliedert werden.

Bgm. ROHRMOSER lässt über den geänderten Amtsantrag abstimmen:

· Seitens des Glasherstellers  Pilkington Austria Werk Bischofshofen werden 2 Logos oberhalb der Fahrbahnen bei den Glasflächen des Fußgängersteges angebracht. Die Firma Pilkington würde hiefür einen Kostenbeitrag von € 10.000,00 leisten (50 % des Warenwertes). Die Anbringung der Logos wird vorläufig für 10 Jahre genehmigt. Nach Ablauf dieser Frist sind neuerliche Verhandlungen durchzuführen. Bei Nichteinigung bzw. zwischenzeitlicher Firmenauflösung oder Umbenennung werden die Logos zu Lasten der Fa. Pilkington ausgetauscht bzw. ersetzt. 

· Die Gemeinde bringt oberhalb der Gegenfahrbahnen das Bischofshofner Stadtlogo mit dem Text “Stadt mit Schwung” in den richtigen Proportionen bei maximal möglicher Größe bei den Glasflächen des Fußgängersteges an. Die für die ursprüngliche Größe vereinbarten Kosten in Höhe von € 562,50 pro Logo werden sich entsprechend der Vergrößerung erhöhen.
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen

4) Freiwillige Feuerwehr Bischofshofen: Ermächtigung für die Ausschreibung über den Ankauf eines Rüstlöschfahrzeuges – Beratung und Beschlussfassung
Der VORSITZENDE verweist auf den folgenden

Amtsbericht
Mit umseitigen Schreiben vom 5.8.2003 ersucht die Freiwillige Feuerwehr Bischofshofen – kurz  zusammengefasst – um Ermächtigung, ein Rüstlöschfahrzeug in Absprache mit dem Landesfeuerwehrkommando Salzburg – ausschreiben zu dürfen.

Dazu wird festgehalten, dass die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 11.6.2002 (nach Vorberatungen im Bau-, Raumordnungs- und Finanzausschuss am 11.6.2002) einstimmig einen Grundsatzbeschluss über den Ankauf eines universellen Rüst-Löschfahrzeug gefasst hat.

Anschaffungskosten etwa um die 
EUR 330.000,00

voraussichtlicher Förderungsbeitrag Sbg. Landesfeuerwehrkommando: 
EUR 130.000,00

finanzielle Belastung – Rechnungsjahr 2004 /2005

Die entsprechenden Beträge sind in den Voranschlägen zu dotieren.

Im Sinne des Amtsberichtes ergeht nachstehender 

Amtsantrag

Die Gemeindevertretung möge nach Beratungen beschließen, der Freiwilligen Feuerwehr Bischofshofen die Ermächtigung für die Ausschreibung im offenen Verfahren  über den Ankauf eines universellen Rüstlöschfahrzeuges (geschätzte Kosten: EUR 330.000,00) unter Einbeziehung der Stellungnahme der Finanzdirektion (insbesondere der Zahlungsmodalitäten) zu erteilen.

Vbgm. WERAN-RIEGER steht namens der Fraktion selbstverständlich zum Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2002. Laut Auskunft der FF-Verantwortlichen kann aus dem Verkauf der beiden bisherigen Fahrzeuge SLF und Rüst voraussichtlich ein Betrag von ca. € 10.000,00 lukriert werden, wodurch die Kosten für das neue Fahr-zeug noch verringert werden.

GV KEHRER möchte wissen, ob das Ausschreibeverfahren auf EU-Niveau notwendig ist. Laut AD Dr. Simbrunner wäre zwar ein offenes EU-weites Verfahren erforderlich, da es jedoch nur sehr wenige Anbieter für solche Spezialfahrzeuge gibt, wird die Ausschreibung nach § 25 des Bundesvergabegesetzes im Verhandlungs-verfahren ohne vorheriger Bekanntmachung möglich sein.

Da keine weiteren Wortmeldung erfolgen, lässt Bgm. ROHRMOSER im Sinne des Amtsantrages abstimmen.

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen

5) Eröffnung Bahnhof, Bahnhofvorplatz, Ortskernumfahrung, Salzachsteg; Beratung und Beschlussfassung

Bgm. ROHRMOSER gibt bekannt, dass die Eröffnung nunmehr am 17.10.2003 geplant ist. Es ist nicht vorgesehen, dass eine Werbeargentur für die ÖBB das Gesamtprogramm organisiert und die Gemeinde anteilige Kosten zu tragen hat, sondern die Gemeinde wird als Beitrag zur den Eröffnungsfeierlichkeiten in Absprache mit den ÖBB ein eigenes Programm erstellen und auch selbst abrechnen. Er liest daher den folgenden Amtsbericht vor wie folgt:

Amtsbericht

Am 17. Oktober 2003 ist die offizielle Eröffnung des Bahnhofes, des Bahnhofvorplatzes, der Ortskernumfahrung und des Salzachsteges geplant. Zwischen einer Vertreterin der Marketingabteilung der Österreichischen Bundesbahnen, dem Projektleiter Ing. Manfred Kendlbacher, Bgm. Jakob Rohrmoser, Vizebgm. Lorenz Weran-Rieger und Mag. Ingrid Strauß wurde bereits im Juni 2003 ein Vorgespräch geführt. Von Seiten der ÖBB stehen rund 30.000 Euro für die Eröffnungsfeierlichkeiten zur Verfügung. Von Seiten der Gemeinde sollen – in Anlehnung an die  Bausumme - Leistungen in der Höhe von rund 5.000 Euro eingebracht werden. 

Ein Rohkonzept für die Veranstaltung wurde bereits von Mag. Ingrid Strauß erstellt (siehe Beilage). Dieses Konzept wird der von den ÖBB vor kurzem engagierten Werbeagentur als Vorschlag übermittelt. Eine erste Absprache zwischen den ÖBB, der Stadtgemeinde und der Werbeagentur findet demnächst statt. Als Leistung von Seiten der Stadtgemeinde wird eine Kooperation mit den Vereinen, den Schulen und den KünstlerInnen sowie noch zu definierende Programmpunkte vorgeschlagen. Die eingebrachten Veranstaltungspunkte werden von der Stadtgemeinde Bischofshofen selbst organisiert und finanziert. 

Amtsantrag

Die Gemeindevertretung möge beraten und beschließen, dass sich die Stadtgemeinde Bischofshofen an den Eröffnungsfeierlichkeiten für den Bahnhof, den Bahnhofvorplatz, die Ortskernumfahrung und den Salzachsteg mit Kosten von 5.000 Euro beteiligt. Im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten übernimmt die Stadtgemeinde klar definierte Programmpunkte die von ihr selbst organisiert und finanziert werden. Die Kosten werden unter der Haushaltsstelle 5/6124/002 (Baukosten für Ortskernentlastung) verbucht.

Aktionen

Veranstaltungsort: Bahnhofvorplatz

	Aktion
	Zeitpunkt
	Verantwortliche/r

	Musikprogramm auf Bühne

15 bis 18 Uhr

Konzert heimischer Musikkapellen 

(ÖBB Musik, Musikkapelle Pöham, Bauernmusik)

19 bis 22 Uhr

Konzert „Querschläger“

Starmania „Christl“
	15 bis 18 Uhr

und

19 bis 22 Uhr
	

	Fahrzeugausstellung (?)

Oldtimer-Bus der Post, sonstige Oldtimer, außergewöhnliche Verkehrsmittel, …
	
	

	Kinderprogramm zum Thema

(z. B. Mal-, Sprühaktion „Waggon“, unterschiedliche Fortbewegungsarten vom Stelzengehen bis zum Einrad, Kinderschminken, Malwand,...), 

Clown auf einem Einrad

Luftballons und sonstige Geschenke

Rundfahrt mit dem Zug
	15 bis 17 Uhr
	Kinderfreunde (?)

	Ausschank am Bahnhofvorplatz
	
	Heimische Wirte (?)


Veranstaltungsort: Bahnhofgebäude und Geleise

	Aktion
	Zeitpunkt
	Verantwortliche/r

	Ausstellung Bischofshofener Künstlerinnen und Künstlern
	
	

	Modelleisenbahnausstellung
	
	

	Dauer-Ausstellung in der Bahnhofhalle: 

Geschichte der Eisenbahn in Bischofshofen von 1875 bis heute
	
	

	Führungen durch das neue Gebäude
	
	

	Dampflokfahrt

Möglichkeit zur Besichtigung von Modellen einer alten und einer modernen Lok
	
	


Sonstiges

	Gewinnspiel mit Verlosung von Bahnfreikarten 

(Hauptpreis z.B. Bahnreise 1. Klasse nach Wien oder Bregenz mit Urlaubswochenende, Gutscheine für Bahnfahrten, 

Fahrt mit Dampfloks 

Jahrs-/Monatskarte für den Citybus usw.)
	
	


Ablauf des Aktionstages

Vorbereitung

Absprache mit Schulen und Wirtschaft wegen möglicher Aktionen im Vorfeld bzw. Beteiligung am Aktionstag (z.B. Bewerb in der Schule, Ergebnisse werden für die Auslagengestaltung zur Verfügung gestellt, Prämierung der Schaufenster usw.)
	Vormittag
	Ev. bereits Führungen mit Schülergruppen

	14 Uhr
	Offizielle Eröffnung

· Sternmarsch heimischer Musikkapellen und Vereinsabordnungen von Norden und Süden der Umfahrung sowie über Steg (aus dem Bahnhofgebäude)

· Reden

· Offizielle Eröffnung der Baulichkeiten  durch symbolische Durchtrennung eines Bandes (für alle Baumaßnahmen)

· Fahrzeugparade mit Aufstellung auf dem Bahnhofvorplatz (Einrad und sonstige außergewöhnliche Fahrräder, Oldtimer und besondere aktuelle Fahrzeuge heimischer Autofirmen, außergewöhnliche Fahrzeuge z.B. Solarmobile, Postbus-Oldtimer, ......)

	15 bis 16 Uhr
	Gratiswürstl und Getränk

	15 bis 18 Uhr


	Musikprogramm (heimische Musikkapellen)

Ausstellung heimischer Künstlerinnen und Künstler

Dauerausstellung „Die Bahn in Bischofshofen – einst und jetzt“

Fahrzeugausstellung am Bahnhofvorplatz

Modelleisenbahnausstellung

Führungen im Bahnhofgebäude 

Dampflokfahrt (ev. bis Anfang/Ende der Ortskernentlastung)

Gewinnspiel mit Fragen zu den ÖBB in Bischofshofen (siehe Dauerausstellung) 

Fahrt mit der Feuerwehr-Drehleiter

Kinderprogramm mit Malaktion

Sonstiges Rahmenprogramm

Ausschank durch heimische Wirte

	19 bis 22 Uhr
	Konzert

Querschläger und Starmania „Christl“


Öffentlichkeitsarbeit und Werbemittel

· Programmfolder – Postwurf 

(Bischofshofen, Werfen-Tenneck, Pfarrwerfen, Werfenweng, Hüttau Mühlbach, St.Johann, Schwarzach-St. Veit, Goldegg)

Auflage am Bahnhof, Mobilito, in den Zügen sowie bei den Verteilerstellen in Bischofshofen 

· Plakat 

Verteiler: Bischofshofen (ca. 120 Plakate bei Info-Wände, Schulen, Wirtschaftsbetriebe, ..... ) sowie alle Bahnhöfe im Land Salzburg

· Einladung über Schulen und Kindergärten

· Sonderteil in der Stadtzeitung „Bischofshofen informiert“ und Ankündigung auf der Rückseite

· Presseaussendung an PN, BZ, Korrekt, Bischofshofen Journal, SN, SVZ, ORF, Antenne Salzburg, Salzburg TV, usw. (ev. Postwurf von PN nutzen mit Titelseite)

· Ev. Pressekonferenz am Freitag, 17. Oktober 2003,  vormittags mit exklusiver Presseinformation und Pressemappe (Veranstaltungsort: Salonwagen ?)

· Transparent an den Ortseinfahrten mit Programmhinweis

Infrastruktur:

Zelt für 500 (?) Personen

Bühne

Rednerpult

Lautsprecheranlage

Dekoration des Platzes und des Gebäudes

usw.

Vbgm. WERAN-RIEGER ist dafür, dass heute lediglich ein Grundsatzbeschluss über den Betrag von € 5.000,00 gefasst wird. Beim nächsten Stadtrat soll dann über das genaue Programm diskutiert und dieses betragsmäßig bewertet werden.

StR SALLER hält es für wichtig, hinsichtlich der Dringlichkeit und der kurzfristigen Termine (Besprechungen mit Künstlern und Vereinen in den nächsten Tagen sowie baldiger Schulanfang)) schon heute, also noch vor dem nächsten Stadtrat, über die Programmvorstellungen zu beraten. 

Bgm. ROHRMOSER hält dem entgegen, dass man vorerst die Vorstellungen und Ideen der Teilnehmer einholen sowie die Bedingungen prüfen sollte (z.B. Räume für Ausstellungen usw.). Da bei Ausrichtungen von Festen durch Werbeagenturen nicht immer die besten Erfahrungen gemacht wurden, wird die Gemeinde der ÖBB Vorschläge unterbreiten, was seitens der Künstler und Vereine im Rahmen des Gesamtkonzeptes eingebracht werden kann.

Vbgm. BARKMANN möchte an die Aussagen der Vorredner anknüpfen und ist ebenfalls der Meinung, dass das Gemeindeprogramm ins Gesamtkonzept passen muss und eine endgültige Entscheidung, auch im Bezug auf die Aufteilung der Kosten, beim nächsten Stadtrat (09.09.) noch zeitgerecht ist. Das vorbereitete Programm ist im Groben passend, die Details können jedoch erst nach Vorliegen und finanzieller Bewertbarkeit beschlossen werden.

StR Mag. LANZENBERGER geht ebenfalls mit diesen Aussagen konform. Mit der Werbeagentur sollte schnellstmöglich bezüglich des Gesamtprogramms Kontakt aufgenommen werden. Wenn die Aktionen nicht nur auf die unmittelbare Umgebung des Bahnhofes beschränkt werden, könnten z.B. im Stadtzentrum leerstehende Gebäude vorübergehend z.B. für Ausstellungen verwendet werden. Im Vorfeld wäre weiters zu klären, welcher Raum-, Sach-, Material- und Geldaufwand aufgrund der Ideensammlung der teilnehmenden Aktiven erforderlich ist.

StR SALLER möchte noch anfragen, ob die anfallenden Kosten des Wirtschaftshofes aus dem Betrag von € 5.000,00 entnommen werden müssen oder zusätzlich von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Weiters möchte sie wissen, wie lange eine eventuell zustande kommende Ausstellung dauern soll (Frage der Bewachung, Versicherungskosten usw.) und wie die Aufteilung der Kosten für Musik und Verpflegung erfolgt.

Bgm. ROHRMOSER hält fest, dass für Musik und Verpflegung sicher eine Trennung zu machen ist, dass es jedoch sein kann, dass die ÖBB 1/7 der Kosten anrechnet, da ja gleichzeitig auch die Ortskernumfahrung eröffnet wird. Die jeweiligen Einbringungen von Gemeinde und ÖBB sollten jedoch bereits im Vorfeld klipp und klar definiert werden.

Vbgm. WERAN-RIEGER schließt sich dem an und weist darauf hin, dass bei den einzelnen Programmpunkten (z.B. Fahrzeugausstellung usw.) sicher auch das Ausmaß des jeweiligen Kostenträgers festgestellt werden muss. Was die Kosten des Bauhofes betrifft, wird zwar eine Bewertung nötig aber eine großzügige Auslegung zu finden sein.

GV KEHRER möchte noch wissen, ob nach „Zerschneidung des Bandes“ die neue Umfahrungsstraße voll dem Verkehr übergeben wird oder ob das gesamte Eröffnungsprogramm am Bahnhofsvorplatz stattfindet. In ersterem Fall könnte die Bahnhofstraße als Probe für die verkehrsberuhigte Zone benützt werden. Bgm. ROHRMOSER könnte sich vorstellen, dass sich alles am Bahnhofsvorplatz abspielt und die Eröffnung von den ÖBB mit einem Tag der offenen Tür verbunden wird.

Abschließend bemerkt Vbgm. WERAN-RIEGER noch, dass die Gemeinde in den bereits stattgefundenen Gesprächen mit den ÖBB besonders auf Sparsamkeit bedacht war und klar zu erkennen gegeben hat, dass keine „Spendierhosen“ vorhanden sind. Ergänzend dazu hält Bgm. ROHRMOSER noch fest, dass in diesem Zusammenhang auch die Aufteilung der Beiträge und somit der Kosten großteils abgegrenzt wurde.

Bgm. ROHRMOSER lässt über den  folgenden Antrag abstimmen: 

(Änderung laut GV-Protokoll vom 09.09.2003):

Die Stadtgemeinde Bischofshofen beteiligt sich an den Eröffnungsfeierlichkeiten für den Bahnhof, den Bahnhofvorplatz, die Ortskernumfahrung und den Salzachsteg mit Kosten von € 5.000,-- (nicht inkludiert die Bauhofleistungen). Im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten übernimmt die Stadtgemeinde klar definierte Programmpunkte, die von ihr selbst organisiert und finanziert werden. Die Aufteilung der Geldmittel wird vom Stadtrat beschlossen. (Haushaltsstelle 5/6124/002 – Baukosten für Ortskernentlastung)
Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen

6)
Allfälliges
· Vbgm. BARKMANN verweist auf die GV vom 24.06.2003, Punkt 18 – BA 14 Kanal, in welchem über den laut Aussage bestehenden und vom damaligen Bgm. Haselsteiner in Auftrag gegebener Rahmenvertrag mit der Fa. Zauner debattiert wurde. Nach entsprechende Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass kein Rahmenvertrag existiert, sondern nur ein nicht unterschriebener Aktenvermerk über ein Gespräch zwischen Herrn Zauner, Herrn Lienbacher und Herrn Hinterstoisser vom 08.07.1999, wobei zu diesem Zeitpunkt Herr Haselsteiner nicht mehr Bürgermeister war. Bei Beauftragungen des Büros Zauner (vorher Mühlberg) wurde immer Bezug genommen auf einen Beschluss der GV vom Jahr 1993, wobei keines der damals aufgelisteten Kanalbauvorhaben den BA 14 betrifft. Seiner Meinung nach gibt es daher keinen gültigen Rahmenvertrag, auch fußen die Gespräche auf einem Beschluss der Gemeindevertretung, der andere Bauvorhaben beinhaltet. 

· AD Dr. SIMBRUNNER bestätigt, dass die Überprüfungen stimmen und für den damals vergebenen BA 14 kein Rahmenvertrag besteht. Es gibt jedoch einen Beschluss aus dem Jahr 1993, in welchem ein Rahmenvertrag mit der damaligen Fa. Mühlberg abgeschlossen wurde, in welchem der BA 14 aber nicht enthalten ist. In der Folge ist im Jahr 1999 in einem Gespräch zwischen dem damaligen AL Mag. Hinterstoisser, Ing. Lienbacher sowie dem Büro Zauner ein Rahmenvertrag ausgehandelt worden, dessen Bedingungen im vorliegenden Aktenvermerk festgehalten wurden. Sollte es daher durch Bgm. Rohrmoser zu einer Beauftragung gekommen sein, ist es zu einer gültigen Rahmenvereinbarung gekommen, weil der Bürgermeister nach außen hin vertretungsbefugt ist und sich um eine etwaiger Beschlussfassung in der Gemeindevertretung zu kümmern hat, wenn nicht, ist der damalige Rahmenvertrag von zwei Bediensteten der Gemeinde ausgehandelt worden, die dazu keine Kompetenz hatten, und somit nicht gültig.

· Nach Meinung von Vbgm. BARKMANN ist es für einen Geschäftspartner irrelevant, ob es einen gültigen Gemeindevertreterbeschluss gibt, da der Bürgermeister nach außen hin ja vertretungsbefugt ist. Er hält nochmals ausdrücklich fest, dass es keinen Beschluss über einen Rahmenvertrag gibt. AD Dr. SIMBRUNNER weist noch ergänzend darauf hin, dass jede Vergabe auf einem Beschluss der Gemeindevertretung basierte, wenn auch diese Vergaben damals nicht der Vergabeordnung entsprachen.

· Vbg. BARKMANN weist erneut darauf hin, dass anlässlich der letzten GV behauptet wurde, dass ein Rahmenvertrag für BA 14 existiert, und er stellt fest, dass diese Antwort falsch war. Daher möchte er von Bgm. Rohrmoser wissen, wie man damit umgeht, wenn der Bauamtsdirektor in einer Gemeindevertretung Behauptungen aufstellt, die nachweislich nicht richtig sind. Bgm. ROHRMOSER stellt vorerst fest, dass er keinen Rahmenvertrag – auch nicht mündlich – zugesagt bzw. abgeschlossen hat. Was die Aussagen des Bauamtsleiters, der sich zur Zeit auf Urlaub befindet, betrifft, könne nur dieser selbst darauf antworten. Vbgm. BARKMANN stellt abschließend die Frage an den AD Dr. Simbrunner, wie sich die rechtliche Seite bezüglich weiterer Beauftragungen des Büros Zauner für Kanalbauarbeiten darstellt. Es geht ihm vor allem darum, in der Gemeindevertretung endlich den umstrittenen Rahmenvertrag zu beschließen, wobei er überzeugt ist, dass die ausgehandelten Konditionen sicher in Ordnung sind. Dr. SIMBRUNNER bestätigt, dass dieser Rahmenvertrag für die Zukunft nachträglich beschlossen werden muss.

· StR Mag. LANZENBERGER ist ebenfalls der Meinung, dass diese Sache aufgeklärt werden muss, allerdings in Anwesenheit von Ing. Lienbacher. 

· Auf die Frage von StR ROSKER, wer der unmittelbare Vorgesetzte des Bauamts-leiters in der Gemeinde ist, klärt AD Dr. SIMBRUNNER auf, dass er nach der Gemeindeordnung der unmittelbare Vorgesetzte sämtlicher Gemeindebediensteter und somit auch von Ing. Lienbacher sei. Aufgrund dieser Aussage hält StR ROSKER fest, dass zum Zeitpunkt des strittigen Rahmenvertragsabschlusses Mag. Hinterstoisser der direkte Vorgesetzte von Ing. Lienbacher war.

· GV KEHRER möchte einerseits wissen, ob bei der Errichtung des Kreisverkehrs Nord die von den Anrainern geforderten bzw. angeregten Punkte berücksichtigt werden. Anderseits interessiert es ihn im Zusammenhang mit dem Schreiben der Betriebe in der Bahnhofstraße bezüglich der geforderten Parkplätze, wie weit der Architektenwettbewerb für die Gestaltung der Bahnhofstraße gediehen ist.

· Bgm. ROHRMOSER erklärt zur ersten Frage, dass die angeregten Punkte in einem Ortsaugenschein geprüft werden. Zur zweiten Anfrage gibt er bekannt, dass die Verzögerung nicht durch die Stadtgemeinde verursacht wurde, sondern dass – wie StR Mag. LANZENBERGER ausführt - die Architektenkammer auf die überreichten Unterlagen bis jetzt nicht reagiert hat. Es ist noch kein weiterer Termin bekannt.

· GV AMERING meldet, dass aufgrund des gestrigen Unwetters wieder in sämtlichen Kellerräumen des Seniorenheimes bis zu 0,40 cm Wasser eingedrungen ist. Dabei wurde festgestellt, dass einige Abflüsse verstopft sein müssen. Bgm. ROHRMOSER empfiehlt, dem Bauhof diesbezüglich Bescheid zu geben, da bisher in diese Richtung noch nie eine Meldung erfolgt ist.

· In diesem Zusammenhang erwähnt Vbgm. WERAN-RIEGER, dass für ihn der Eindruck entsteht, ob nicht auch die Gemeinde im Bereich Gasteiner Straße mit gewissen Altlasten überfordert ist, weil in diesem Bereich bezüglich des Kanals in der letzten Zeit immer wieder Beschwerden aufgetreten sind. So wird z.B. Dr. Moser demnächst sicher ein schlüssiges Gutachten übergeben, aus welchem hervorgehen soll, worauf die Schwierigkeiten seit Beginn des Kanalbaues zurückzuführen sind. Das Angebot der Gemeinde, Herrn Dr. Moser für die Mängelbehebung einen gewissen finanziellen Zuschuss zu gewähren, bedeutet für Vbgm. Weran-Rieger ein Schuldeingeständnis. Was die Wassereintritte beim Seniorenheim betrifft, sind diese wahrscheinlich auf den Bau der Schanzenstraße samt erforderlichem Hangverbau zurückzuführen. Daher ist die Gemeinde gefordert, möglichst umgehend das Kanalnetz entsprechend zu ändern.

· Bgm. ROHRMOSER hält fest, dass der Kanalbau in der Gasteiner Straße sowie auch Werfener Straße und Bodenlehenstraße nach Fertigstellung der Ortskernumfahrung in Angriff genommen wird. Auch StR Mag. LANZENBERGER regt an, den Kanalbau in der Gasteiner Straße zu beschleunigen. GV SCHNELL gibt noch zu Bedenken, dass in der Feldgasse sämtliche Wassereintritte bei den Anrainern erst nach Bau des Kanals aufgetreten sind.

· StR SALLER bringt zur Kenntnis, dass von der Partnerstadt Unterhaching eine Einladung für 1 bis 2 Jugendliche zum Internationalen Europa-Jugendforum in Prag vom 10.-12.10-2033 erfolgt ist. Vbgm. BARKMANN regt an, die Einladung dem Jugendrat weiterzuleiten, worauf diese von StR Saller an Vbm. Barkmann übergeben wird.

· GV FLEISSNER weist darauf hin, dass der neue Steg über die Salzach bei der Bahnhofsunterführung nicht einsichtig ist, d.h. von der ÖBB wurden überall Holzwände errichtet. Vielleicht kann ein Teil der Lärmschutzwand durch Glas ersetzt werden, so dass die Fußgänger bei Finsternis ein sichereres Gefühl haben.

Da keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, schließt der VORSITZENDE um 19.30 Uhr die Sitzung

g.g.g.









18. August 2003

Der Bürgermeister: 

(ROHRMOSER Jakob)

Für die SPÖ-Fraktion: 

Vizbgm. Lorenz WERAN-RIEGER

Für die ÖVP-Fraktion: 

StR Mag. Rudolf LANZENBERGER

Für die FPÖ-Fraktion: 

GV Wolfgang KUCHLING

Für die UBB-Fraktion: 

GV Johann KEHRER

Schriftführer:

AD Mag. Dr. Andreas SIMBRUNNER, LL.M.

VB Dagmar POSTL
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